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Franz Eugster Andreas Opprecht
Die Mitte-Fraktion FDP.Die Liberalen
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Interpellation

„kriminelle Clan-Strukturen im Kanton Thurgau"

Der Regierungsrat wird ersucht, die nachfolgenden Fragen zu beantworten:
1. Wie viele kriminelle Clan-Strukturen sind dem Regierungsrat im Kantonsgebiet

bekannt und wie verteilen sie sich auf die fünf Bezirke? Wie schätzt der Regie-
rungsrat die Lage im Kanton Thurgau ein?

2. Wie hoch fällt das geschätzte Ausmass mit der Anzahl involvierter Personen und
mit deren Status (Schweizer, Ausländer, Asylsuchende, Illegale) aus?

3. Welche Branchen sind betroffen und wie hoch sind die kontaminierten Umsätze?
4. Wie stark ist nach Meinung des Regierungsrates der Kanton Thurgau von organi-

sierter Kriminalität unterwandert?
5. Was tut der Kanton gegen die Eröffnung der vielen Barbershops und Nagelstu-

dios, die im Kanton Thurgau aus dem Boden schiessen?
6. Wie beurteilt der Regierungsrat die Verstrickungen krimineller Clans im Liegen-

schaftshandel sowie in der Treuhand- und Finanzbranche im Kanton Thurgau?
7. Wie beurteilt der Regierungsrat die vielen auffälligen Konkurse, die damit im Zu-

sammenhang stehen könnten (z.B. im Bereich Raubritterkonkurse, Schwindel-
gründungen)?

8. Wie arbeitet die Kantonspolizei Thurgau mit anderen Behörden (Staatsanwalt-
schaften, Arbeitsinspektorate, Gemeinden, usw.) und Kantonen zusammen, um
die kriminellen Clan-Strukturen aufzubrechen und aufzudecken?

9. Welche anderen Kantone arbeiten zur Bekämpfung krimineller Strukturen vor-
bildlicher und welche Instrumente und Methoden könnten zur besseren Bekämp-
fung im Kanton Thurgau übernommen werden?

Begründung
Zur besseren und zeitgemässen Bekämpfung der kriminellen Machenschaften hat der
Grosse Rat Thurgau das Polizeigesetz kürzlich geändert. Der Kanton Thurgau hat ein
wegweisendes und effektives Polizeigesetz. Trotzdem ist auch der Kanton Thurgau von
der schweizweit wachsenden organisierten Kriminalität betroffen, die sich in Clans in
dubiosen Strukturen organisieren. Die vielen neu eröffneten Barbershops und Nagelstu-
dios im Kanton Thurgau lassen vermuten, dass sich die organisierte Kriminalität auch
hiesig eingenistet hat und sich weiterverbreitet. Womöglich mit demselben Verhaltens-
muster, wie in anderen Kantonen: Es werden kaum Kundinnen und Kunden in diesen
Läden gesichtet, und wenn doch, dann eher Kundinnen und Kunden mit äusserst teuren
Autos. Trotzdem liegen die erwähnten Geschäfte an bester Lage, wofür entsprechend
hohe Mietkosten aufzuwenden sind.



Erfahrungsberichte aus anderen Kantonen zeigen, dass genau in solchen Geschäften
Geldwäscherei, Drogenhandel, Menschenhandel etc. betrieben und damit die Behörden
hinters Licht geführt werden. Zugleich fällt auch auf, dass viele solcher dubioser Ge-
schäfte Konkurse anmelden und in einer anderen Form wieder eröffnet werden.

Fedpol organisierte im Jahr 2023 eine Umfrage zur Bestandesaufnahme. An der Um-
frage nahmen Polizeikorps, Staatsanwaltschaften und andere Behörden der ganzen
Schweiz teil. Das Fazit aus dieser Umfrage war deutlich und erschreckend zugleich: Die
Schweiz hat die organisierte Kriminalität nicht unter Kontrolle. 80% der Strafverfol-
gungsbehörden sagen, dass die Schweiz mit einer mittleren bis hohen Einschätzung
von der organisierten Kriminalität unterwandert sei.

Bekanntlich vermehren sich die kriminellen Strukturen dort, wo Gesetzeslücken und
fehlender Handlungsspielraum vorliegt. Die Frage ist nun, wo muss was unternommen
werden, damit die kriminellen Strukturen aufgedeckt werden können?

Dem Regierungsrat wird im Voraus für die Beantwortung der Fragen gedankt.

AltnauJ9.Juni2024
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